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BO Nr. A 1703 – 09.07.09
PfReg. F 1.1 c

Besoldungsregelungen

Änderung des Zahlungstermins
von Dienstbezügen der Kirchenbeamten,

der Aufwandsentschädigungen
nebenamtlicher Kirchenpfl eger und der

Dienst- und Ruhegehaltsbezüge der Geistlichen

Mit Dekret Nr. A 1703 vom 9. Juli 2009 hat Bischof 
Dr. Gebhard Fürst aufgrund § 1 Abs. 3 des Kirchen-
beamtenstatuts die nachstehenden Regelungen erlas-
sen. Der Verband kirchlicher Beamter in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, der Verband der hauptamtlichen 
Kirchenpfl eger in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
und der Diözesanpriesterrat wurden gemäß § 14 Abs. 
9 des Kirchenbeamtenstatus angehört. Die Regelungen 
werden hiermit wie folgt bekannt gemacht:

1. Zu § 3 Abs. 4 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
 „Die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 werden am 

ersten Bankarbeitstag eines jeden Monats für den 
laufenden Monat gezahlt, soweit nichts anderes 
bestimmt ist.“

2. Zur Ordnung über die Besoldung der Kirchenpfl eger 
(Kirchenpfl egerbesoldungsordnung)

 Nr. 2.27 Satz 1 der Kirchenpfl egerbesoldungsord-
nung erhält folgende Fassung:

 „Die Aufwandsentschädigung ist am ersten Bank-
arbeitstag eines jeden Monats für den laufenden 
Monat zu zahlen.“

3. Inkrafttreten
 Die vorstehenden Regelungen treten mit Wirkung 

für den Zahlungstermin August 2009 in Kraft.

4. Es wird darauf hingewiesen, dass die in Ziffer 1 
genannte Änderung gemäß § 2 Abs. 1 der Ordnung 
der Besoldung und Versorgung der Priester und 
Priester kandidaten der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart (Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung 
– PBesO –) und nach §§ 1 und 2 der Regelungen 
über die Besoldung und Versorgung von nicht der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart inkardinierten Pries-
tern (NikPBesO) auf die genannten Personenkreise 
entsprechend anzuwenden ist.

Rottenburg, 9. Juli 2009

+ Dr. Gebhard Fürst

Bischof von Rottenburg-Stuttgart

BO Nr. A 1614 – 30.06.09
PfReg. F 1.1 c

Altersteilzeit für Kirchenbeamte

Nach Anhörung der Verbände der kirchlichen Beam-
ten sowie der Leiter der Verwaltungszentren gemäß 
§ 14 Abs. 9 des Kirchenbeamtenstatuts (KBS) in der 
Fassung der Änderung vom 24.02.1994 (KABl. S. 67) 
hat Bischof Dr. Gebhard Fürst mit Dekret Nr. A 1614 
vom 30.06.2009 nachstehende Altersteilzeitregelung 
aufgrund von § 1 Abs. 3 des Kirchenbeamtenstatuts 
nachstehende Regelung erlassen.

1. Für die Altersteilzeit der Kirchenbeamten in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart fi ndet § 93 Bundes-
beamtengesetz (BBG) Anwendung mit der Maßgabe, 
dass bei § 93 Abs. 1 Ziff. 1 a BBG die Zahl 60 in 
die Zahl 59 und bei § 93 Abs. 1 Ziff. 1 b die Zahl 
55 in die Zahl 57 geändert wird. Ziff. 1c entfällt.

2. Die Altersteilzeit ist mit fünf Zehntel der 
regel     mäßigen Arbeitszeit ruhegehaltfähig (§ 6 
Abs. 1 Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG).

3. Die Regelung tritt zum 01.07.2009 in Kraft und en-
det mit Ablauf des 31.12.2009. Die im KABl. 2000 S. 
89 veröffentlichte Regelung über die Altersteilzeit 
für Kirchenbeamte wird zum 30.06.2009 außer Kraft 
gesetzt.

Beschluss der Bistums-KODA 
vom 3. Juli 2009

Vergütungserhöhung, Arbeitszeit, 
Grundvergütung

Art. 1 Aufhebung der Befristung,
Geltungsbereich der Neuregelung

1. Die Befristung des Beschlusses der Bistums-KODA 
vom 18.09.2008, Ziff. 4, (KABl. 2008, S. 306)1 wird 
aufgehoben.

2. Nachstehende Regelungen gelten für Angestellte,
 - die im Monat September 2009 in einem Beschäfti-

gungsverhältnis zu einem Arbeitgeber im Geltungs-
bereich der Bistums-KODA-Ordnung stehen, oder

 - die in einem befristeten Arbeitsverhältnis gestan-
den haben und beim selben Arbeitgeber nunmehr in 
ein weiteres Arbeitsverhältnis treten und die Zeit 
zwischen beiden Arbeitsverhältnissen nicht länger 
als 8 Wochen betragen hat, oder

 - die ab dem 1. September 2009 in ein Beschäfti-
gungsverhältnis zu einem Arbeitgeber im Geltungs-
bereich der Bistums-KODA-Ordnung treten.

1 Der Beschluss der Bistums-KODA vom 18. September 
2008 ist in der Loseblattsammlung zum kirchlichen Dienst- 
und Arbeitsvertragsrecht noch nicht abgedruckt.
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Art. 2 Erhöhung der Vergütung

1. Die durch Beschluss der Bistums-KODA vom 18. 
September 2008 (KABl. 2008, S. 306)1 festgelegten 
Beträge der Grundvergütung (§ 26 Abs. 1 und 3 BAT 
i. V. m. § 27 BAT) werden rückwirkend zum 1. März 
2009 jeweils

 - zuerst um 0,53737%,
 - anschließend um 40 Euro sowie
 - anschließend um 3,0% Prozent erhöht.

2. Die seit dem KODA-Beschluss vom 18. September 
2008 (KABl. 2008, S. 306)1 maßgeblichen Beträge des 
Ortszuschlags (§ 26 Abs. 1 und 3 BAT i. V. m. § 29 
BAT) – mit Ausnahme der Kinder erhöhungsbeträge 
–, der Stundenvergütung (§ 35 Abs. 3 Unter absatz  1 
BAT) sowie der allgemeinen Zulage (Tarifvertrag 
über Zulagen an Angestellte) werden zu dem in 
Ziff. 1 benannten Zeitpunkt ebenfalls jeweils um 
0,53737% und anschließend um 3,0% Prozent er-
höht.

3. Die Beträge der Grundvergütung, des Ortszuschlags 
– mit Ausnahme der Kindererhöhungsbeträge –, der 
Stundenvergütung sowie der allgemeinen Zulage, 
wie sie sich nach Anwendung der Ziff. 1 und 2 er-
geben, werden ab 1. März 2010 um 1,2% erhöht. 

Art. 3 Auszubildende, Praktikantinnen und 
Praktikanten

1. Die monatlichen Ausbildungsentgelte der Personen, 
die zu ihrer Ausbildung beschäftigt sind (§ 3 Buch-
stabe f BAT), erhöhen sich zum 1. März 2009 zuerst 
um 0,53737% und anschließend um 60 Euro.2

2. Mit Wirkung zum 1. September 2009 gelten für 
Praktikanten des Sozial- und Erziehungsdienstes3 
die Vergütungssätze nach der Tabelle „Praktikan-
ten im Sozial- und Erziehungsdienst – Vergütung 
vom 01.09.2009 bis 28.02.2010“ (Tabelle Nr. 14 
im Anhang). Die Vergütungssätze erhöhen sich 
ab 1. März 2010 um 1,2% (Tabelle „Praktikanten 
im Sozial- und Erziehungsdienst – Vergütung ab 
01.03.2010“ – Tabelle Nr. 15 im Anhang).

3. Die nach Anwendung der nach Ziffer 1 und Ziffer 2 
Satz 1 maßgebenden Beträge der Ausbildungsver-
gütung bzw. des Entgelts der Personen, die zu ihrer 
Ausbildung beschäftigt sind, sowie der Verheirate-
tenzuschlag dieser Personen (§ 3 Buchstabe f BAT), 
erhöhen sich ab 1. März 2010 um 1,2%.

4. Die seit dem KODA-Beschluss vom 18. September 
2008 (KABl. 2008, S. 306)1 maßgeblichen Beträge 
der Grundvergütung und des Ortszuschlags für Ge-

2 Praktikanten nach BBiG sowie Auszubildende Pfl ege-
dienst sind unter Ziff. 1 erfasst.
3 sowie für Praktikanten Pfl egedienst, vgl. Beschluss der 
Bistums-KODA vom 25.9.86 i.d.F. vom 6.10.89, abgedruckt 
in der Loseblattsammlung zum kirchlichen Dienst- und 
Arbeitsvertragsrecht unter der Gl.-Nr. 1.3.5.3

meinde- und Pastoralassistenten/ Pastoral assisten-
tinnen werden auf der Grundlage des KODA-Be-
schlusses v. 23.7.84 i.d.F. v. 13.3.1985 (KABl 1985, 
S. 153ff.)4 entsprechend den Regelungen von Art. 2 
erhöht. 

5. Die Regelungen der Vergütung von Pastoralprakti-
kanten gelten fort5.

Art. 4 Einmalzahlung

1. Angestellte in den Vergütungsgruppen BAT Vc bis 
X und KR VI bis KR I, die im Monat Februar 2009 
Bezüge aus einem Arbeitsverhältnis erhalten ha-
ben, das am 2. Januar 2009 bereits bestanden hat, 
erhalten eine Einmalzahlung von 100 Euro.

2. Teilzeitbeschäftigte erhalten den Teilbetrag der 
Einmalzahlung, der dem Verhältnis der mit ihnen 
am 1. Februar 2009 vereinbarten durchschnittlichen 
Arbeitszeit zu der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten entspricht. Die 
Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger 
Leistungen nicht zu berücksichtigen.

Art. 5 Zuwendung

Abweichend von § 2 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 Zu-
wendungstarifvertrag i.d.F. v. 31.1.20036 beträgt der 
Bemessungssatz für die Zuwendung
- ab 1.3.2009  77,49 v. H.
- ab 1.3.2010  76,58 v. H.

Art. 6 Arbeitszeit

1. Mit Wirkung zum 1. September beträgt die regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit nach § 15 Abs. 1 BAT 
in der Fassung der Bistums-KODA ausschließlich 
der Pausen durchschnittlich 39,5 Stunden. 

2. Angestellte,
 a) die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit 

leisten oder
 b) die zum 1. Januar eines Jahres ihr 60. Lebensjahr 

vollendet haben, oder
 c) die Erziehungsarbeit für ein Kind bis zum 12. Le-

bensjahr oder 
  die bei einer oder einem Angehörigen, die/der 

im Sinne des § 14 SGB XI pfl egebedürftig ist und 
Leistungen gem. §§ 36, 37 oder 38 SGB XI erhält, 
tatsächlich Pfl ege verrichten, 

4 Abgedruckt in der Loseblattsammlung zum kirchlichen 
Dienst- und Arbeitsvertragsrecht unter der Gl.-Nr. 1.3.2.3
5 Vgl. Beschluss der Bistums-KODA vom 23.7.84 i.d.F. 
vom 13.3.85, abgedruckt in der Loseblattsammlung zum 
kirchlichen Dienst- und Arbeitsvertragsrecht unter der Gl.-
Nr. 1.3.2.3 und Beschluss der Bistums-KODA vom 18.10.85, 
Gl.-Nr. 1.3.3.1 Ziff. 3
6 Abgedruckt in der Loseblattsammlung zum kirchlichen 
Dienst- und Arbeitsvertragsrecht unter der Gl.-Nr. 5.1.20
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 erhalten unter Fortzahlung der Vergütung (§ 26 
BAT) und der in Monatsbeträgen festgelegten Zu-
lagen – im Falle des Buchstaben c) auf Antrag – 3 
Ausgleichstage im Kalenderjahr.

 Bei Teilzeitbeschäftigten beträgt die Ausgleichszeit 
3/5 ihrer regelmäßigen durchschnittlichen Wochen-
arbeitszeit.

3. Bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, mit denen im Arbeitsvertrag eine feste 
Stundenzahl vereinbart ist und bei denen sich mit 
Inkrafttreten der Regelung nach Ziff. 1 das Entgelt 
wegen einer anderen Relation von ermäßigter zur 
vollen Arbeitszeit vermindert, ist auf Antrag der/
des Beschäftigten die Stundenzahl so aufzustocken, 
dass die Höhe ihres bisherigen (unter Berücksichti-
gung der Ziffer 1) Brutto-Entgelts erreicht wird. 

4. Die Beschlüsse der Bistums-KODA zur Regelung 
der Regelstundenmaße der Religions lehrer i.K. vom 
23.07.1984 (KABl. 1984, S. 583), vom 11.03.1998 
(KABl. 1998, S. 78) und vom 31.07.2003 (KABl. 2003, 
S. 600)7 bleiben unberührt.

Protokoll-Erklärung zu Ziff. 1:
Für erzieherisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart beträgt die Verfü-
gungszeit 25% der Arbeitszeit; sie ist grundsätzlich mit 
20% der Arbeitszeit in der Einrichtung abzuleisten.

Protokoll-Erklärung zu Ziff. 2:
Für das Jahr 2009 bedeutet das anteilig 1 Arbeits-

tag.

Art. 7 Tabellen 
Die im Anhang beigefügten Tabellen sind Bestandteil 

dieses Beschlusses. 

01. Tabelle der Grundvergütungen für die Angestellten 
der Vergütungsgruppen I – X (§ 27 BAT) – Anlage 
1 a: Allgemeine Vergütungsordnung – gültig vom 
01.03.2009 bis 28.02.2010.

02. Tabelle der Grundvergütungen für die Angestell-
ten der Vergütungsgruppen Kr. XIII – I (§ 27 BAT) 
– Anlage 1 b: Vergütungsordnung für Angestell-
te im Pfl egedienst   – gültig vom 01.03.2009 bis 
28.02.2010.

03. Tabelle der Grundvergütungen für die Angestellten 
der Vergütungsgruppen I – X (§ 27 BAT) – Anlage 
1 a: Allgemeine Vergütungsordnung – gültig ab 
01.03.2010.

04. Tabelle der Grundvergütungen für die Angestell-
ten der Vergütungsgruppen Kr. XIII – I (§ 27 BAT) 
– Anlage 1 b: Vergütungsordnung für Angestellte 
im Pfl egedienst – gültig ab 01.03.2010.

7 Abgedruckt in der Loseblattsammlung zum kirchlichen 
Dienst- und Arbeitsvertragsrecht unter der Gl.-Nr. 1.2.8

05. Ortszuschlagstabelle (zu § 29 BAT) – gültig vom 
01.03.2009 – 28.02.2010.

06. Ortszuschlagstabelle (zu § 29 BAT) – gültig ab 
01.03.2010.

07. Tabelle der Zeitzuschläge nach § 35 Abs. 1 Satz 2 
BAT und der Überstundenvergütungen nach § 35 
Abs. 3 Unterabs. 2 BAT für die Angestellten der 
Vergütungsgruppen X bis I – gültig vom 1.3.2009 
bis 31.8.2009.

08. Tabelle der Zeitzuschläge nach § 35 Abs. 1 Satz 2 
BAT und der Überstundenvergütungen nach § 35 
Abs. 3 Unterabs. 2 BAT für die Angestellten der 
Vergütungsgruppen Kr. XIII bis I – gültig vom 
1.3.2009 bis 31.8.2009.

09. Tabelle der Zeitzuschläge nach § 35 Abs. 1 Satz 2 
BAT und der Überstundenvergütungen nach § 35 
Abs. 3 Unterabs. 2 BAT für die Angestellten der 
Vergütungsgruppen X bis I – gültig vom 01.09.2009 
– 28.02.2010.

10. Tabelle der Zeitzuschläge nach § 35 Abs. 1 Satz 2 
BAT und der Überstundenvergütungen nach 
§ 35 Abs. 3 Unterabs. 2 BAT für die Angestellten 
der Vergütungsgruppen Kr. XIII – I – gültig vom 
01.09.2009 – 28.02.2010.

11. Tabelle der Zeitzuschläge nach § 35 Abs. 1 Satz 
2 BAT und der Überstundenvergütungen nach 
§ 35 Abs. 3 Unterabs. 2 BAT für die Angestell-
ten der Vergütungsgruppen X bis I – gültig ab 
01.03.2010.

12. Tabelle der Zeitzuschläge nach § 35 Abs. 1 Satz 2 
BAT und der Überstundenvergütungen nach 
§ 35 Abs. 3 Unterabs. 2 BAT für die Angestellten 
der Vergütungsgruppen Kr. XIII – I – gültig ab 
01.03.2010.

13. Zulagen für Angestellte: allgemeine Zulage

14. Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst – 
Vergütung vom 01.09.2009 bis 28.02.2010.

15. Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst – 
Vergütung ab 01.03.2010.

Art. 8 Grundvergütung
(Änderung § 27 Abschnitt A und B BAT

(Fassung Bund/Land))

Bis zum Inkrafttreten des neuen diözesanen Arbeits-
vertragsrechts wird eine neue Vergütungsstruktur 
festgelegt. Die Bemessung der Grundvergütung wird 
dahingehend abgeändert, dass sowohl bei der Einstel-
lung als auch beim bestehenden Arbeitsverhältnis beim 
Fortschreiten innerhalb der Stufen statt des Lebensal-
ters die berufl iche Erfahrung maßgeblich ist.

Dementsprechend entfallen § 26 Abs. 2, § 28 und 
§ 30. § 27 Abschnitt A und B (Fassung Bund/Land) 
erhält folgende Fassung:
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§ 27 Grundvergütung

Für Angestellte, die unter die Anlage 1a und 1b 
fallen, gilt:

(1) Im Vergütungstarifvertrag sind die Grundvergü-
tungen in den Vergütungsgruppen nach Erfahrungs-
stufen zu bemessen. Für die Angestellten, die unter 
die Anlage 1a fallen, treten an die Stelle der bisheri-
gen bis zu 15 Lebensaltersstufen nunmehr bis zu 15 
Erfahrungsstufen; für die unter Anlage 1b fallenden 
Angestellten treten an die Stelle der 9 Stufen nunmehr 
9 Erfahrungsstufen.

Die Anlage 1c und 3c zum Vergütungstarifvertrag Nr. 
35 in der Fassung des KODA-Beschlusses vom 18. Sep-
tember 2008 (KABl. 2008, S. 306)1 werden ersetzt durch 
die diesem Beschluss beigefügten Tabellen der Grund-
vergütungen für die Angestellten der Vergütungsgrup-
pen I bis X und KR I – XIII (Art. 7, Ziffer 1-4).

Protokollnotiz:
Für Angestellte der Anlage 1a entspricht die Erfah-

rungsstufe 1 der Lebensaltersstufe nach vollendetem 
21. Lebensjahr, die Erfahrungsstufe 15 der Lebensal-
tersstufe nach vollendetem 49. Lebensjahr.

Für Angestellte der Anlage 1b entspricht die Erfah-
rungsstufe 1 der Stufe 1 nach vollendetem 20. Lebens-
jahr, die Erfahrungsstufe 9 der Stufe 9.

Der Angestellte erreicht die jeweils nachfolgende 
Erfahrungsstufe nach je zwei Jahren einer ununter-
brochenen Tätigkeit innerhalb derselben Vergütungs-
gruppe bei seinem Arbeitgeber bis zum Erreichen 
der letzten Erfahrungsstufe seiner Vergütungsgruppe 
(Stufenlaufzeit).

Der Angestellte erhält vom Beginn des Monats an, 
in dem er eine höhere Erfahrungsstufe innerhalb sei-
ner Vergütungsgruppe erreicht die Vergütung aus der 
höheren Erfahrungsstufe.

(2) Angestellte, die am Tag des Inkrafttreten dieses 
Beschlusses bereits in einem Arbeitsverhältnis zu 
einem Arbeitgeber stehen, der unter den Geltungs-
bereich der Bistums-KODA-Ordnung fällt, werden 
der Erfahrungsstufe zugeordnet, die der zum Umstel-
lungszeitpunkt erreichten Lebensalterstufe bzw. Stufe 
entspricht.

Der nächste Stufenaufstieg erfolgt abweichend von 
Absatz 1, Unterabsatz 3 zwei Jahre nach Erreichen der 
derzeitigen Stufe.

Protokollnotiz zu Absatz 2:
Angestellte, die zum Zeitpunkt der Umstellung 

Vergütung nach § 26 Abs. 2, i.V.m. § 30 sowie § 28 
erhalten, werden der Stufe 1 zugeordnet. 

(3) Bei Neueinstellungen erhält der Angestellte die 
Vergütung aus der ersten Stufe seiner Vergütungs-
gruppe. Abweichend von Satz 1 ist Eingangsstufe für 
Angestellte:

1. in Vergütungsgruppe IIa und höher mindestens die 
Erfahrungsstufe 4. 

 Dasselbe gilt für Angestellte, die nach dem Be-
schluss der Bistums-KODA vom 23.07.84 in der 
Fassung vom 13.03.85 (KABl. 1985, S. 153 ff.)8 in 
Vergütungsgruppe III eingruppiert werden. 

2. die nach dem Beschluss der Bistums-KODA vom 
12.12.91 in der Fassung des Beschlusses vom 
08.02.93 ((KABl. 1993, S. 380)9 i.V.m Protokollnotiz 
(KABl. 1983, S. 154)10 in Vergütungsgruppe Vb und 
höher eingruppiert werden sowie für Angestellte 
mit dem Nachweis eines Bachelor und entsprechen-
der Tätigkeit, mindestens die Erfahrungsstufe 3.

(4) a. Wird der Angestellte im unmittelbaren An-
schluss an eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst einge-
stellt, so erhält er Vergütung nach der Erfahrungsstufe 
seiner Vergütungsgruppe, die er erhalten würde wenn 
er bereits an dem Tag eingestellt worden wäre, seit dem 
er ununterbrochen im öffentlichen Dienst tätig ist.

b. Wird der Angestellte nicht in unmittelbarem 
Anschluss an eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
eingestellt, sind etwaige Vorzeiten im öffentlichen 
Dienst dergestalt anzurechnen, als wäre seine Ein-
stellung bereits zu einem der Vorzeit entsprechenden 
früheren Zeitpunkt erfolgt.

c. Vorzeiten einer Berufstätigkeit außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes, die für die vorgesehene Tätigkeit 
förderlich sind, sind für die Stufenzuordnung dergestalt 
zu berücksichtigen, als wäre die Einstellung bereits zu 
einem der Vorzeit entsprechenden früheren Zeitpunkt 
erfolgt.

Bei Angestellten in den Vergütungsgruppen X und IX 
können ferner private Zeiten im hauswirtschaftlichen 
Bereich, die für die vorgesehene Tätigkeit förderlich 
sind, entsprechend Satz 1 berücksichtigt werden. 

d. Mitarbeiter, die im Anschluss an eine Tätigkeit bei 
einem Arbeitgeber aus dem Geltungsbereich der Bis-
tums-KODA-Ordnung neu eingestellt werden, erhalten 
mindestens die Stufe, die sie zuletzt beim früheren 
Arbeitgeber innehatten. Wenn das frühere Beschäfti-
gungsverhältnis vor Inkrafttreten dieses Beschlusses 
endete, erhält der Mitarbeiter die Erfahrungsstufe, 
die der zuletzt für ihn maßgeblichen Lebensalterstufe 
entspricht. Unterbrechungen bis zu 6 Monaten sind 
unschädlich. Auf die Stufenlaufzeit bis zum nächsten 
Aufstieg wird die bereits beim früheren Arbeitgeber 
in dieser/der entsprechenden Stufe zurückgelegte Zeit 
angerechnet. 

8  Abgedruckt in der Loseblattsammlung zum kirchlichen 
Dienst- und Arbeitsvertragsrecht unter der Gl.-Nr. 1.2.7.3
9  Abgedruckt in der Loseblattsammlung zum kirchlichen 
Dienst- und Arbeitsvertragsrecht unter der Gl.-Nr. 1.2.3.3
10  Abgedruckt in der Loseblattsammlung zum kirchlichen 
Dienst- und Arbeitsvertragsrecht unter der Gl.-Nr. 1.2.3.4
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Protokollnotiz zu Absatz 4a – 4c: 
Liegen mehrere Vorzeiten nach Absatz 4 Buchstabe a 

bis c vor, so ist die Summe aller Vorzeiten zu berück-
sichtigen. Die anrechenbare Dauer einer Vorzeit wird 
durch Unterbrechungszeiten nach Absatz 7 Satz 1 und 
2 nicht vermindert.

(5) Zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bin-
dung von qualifi zierten Fachkräften kann Angestellten 
abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung eine 
bis zu vier Stufen höhere Vergütung ganz oder teilweise 
vorweg gewährt werden.

(6) Bei Eingruppierung in eine höhere Vergütungs-
gruppe wird der Angestellte derjenigen Erfahrungsstufe 
zugeordnet, die er in seiner bisherigen Vergütungs-
gruppe erreicht hatte. Bei einer Eingruppierung in 
eine niedrigere Vergütungsgruppe ist der Angestellte 
der in der höheren Vergütungsgruppe erreichten Stufe 
zuzuordnen.

Der Angestellte erhält vom Beginn des Monats an, 
in dem die Veränderung wirksam wird, die entspre-
chende Grundvergütung aus der in Satz 1 oder Satz 2 
festgelegten Stufe der betreffenden Vergütungsgruppe. 
Der nächste Stufenaufstieg erfolgt abweichend von 
Abs. 1 Unterabsatz 3 zwei Jahre nach Erreichen der 
derzeitigen Stufe.

Protokollnotiz zu Absatz 6 Satz 1 und 2:
Ist in der neuen Vergütungsgruppe keine entspre-

chende Stufe mehr ausgebracht, so ist auf die End-
stufe zurückzugehen. Hatte der Angestellte in der 
bisherigen Vergütungsgruppe bereits die Endstufe er-
reicht, sieht aber die neue Vergütungsgruppe weitere 
Erfahrungsstufen vor, so wird die in der Endstufe der 
verlassenen Vergütungsgruppe verbrachte Zeit beim 
weiteren Stufenaufstieg in der neuen Vergütungsgrup-
pe berücksichtigt.

(7) Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im 
Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 3 stehen gleich:

a. Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

b. Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit 

c. Zeiten eines bezahlten Urlaubs

d. Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienst-
geber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches 
beziehungsweise betriebliches Interesse an erkannt 
hat,

e. Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit,

f. Ableistung des Grundwehrdienstes und des zivilen 
Ersatzdienstes nach dem Zivildienstgesetz (ZDG), 

g. Zeiten eines Sabbatjahres

h. sonstige Unterbrechungen, die nicht länger als 
6 Monate andauern.

Ferner werden Zeiten der Unterbrechung wegen 
Kinderbetreuung oder der Pfl ege eines nach ärztlichem 

Gutachten pfl egebedürftigen Angehörigen auf die Stu-
fenlaufzeit bis zu einer Dauer von drei Jahren pro Kind 
bzw. gepfl egte Person angerechnet. 

Zeiten der Unterbrechung, die nicht von den Sätzen 1 
oder 2 erfasst werden, sind unschädlich; sie werden aber 
nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 

Zeiten, in denen der Angestellte mit einer kürzeren 
als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt war, 
werden voll berücksichtigt. 

Art. 9 Inkrafttreten

Diese Regelungen treten mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 2009 in Kraft.

Anhang: Tabellen Anlage 1 – 15

Bischof Dr. Gebhard Fürst hat diesen Beschluss am 
27.07.2009 in Kraft gesetzt.
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Anlage 13

Zulagen für Angestellte: allgemeine Zulage

Vergütung

BAT Kr. 01.03.2010 01.03.2009

X I  97,58 €  96,42 € 

IXb I  97,58 €  96,42 € 

IXa II  97,58 €  96,42 € 

VIII II/III  115,24 €  113,87 € 

VII III  115,24 €  113,87 € 

VIb IV/V/Va  115,24 €  113,87 € 

Vc VI  115,24 €  113,87 € 

Vb VII,VIII  122,92 €  121,46 € 

IVb IX  122,92 €  121,46 € 

IVa X,XI  122,92 €  121,46 € 

III XII  122,92 €  121,46 € 

IIa XIII  122,92 €  121,46 € 

Ib  46,10 €  45,55 € 

Ia  46,10 €  45,55 € 

I  46,10 €  45,55 € 

Anlage 14 und 15:
Praktikanten im Sozial- und 
Erziehungsdienst

 Vergütung vom 01.09.2009 bis 28.02.2010 

Grundvergütung  Verh.zuschl. 

Sozialarbeiter / 
Sozialpädagogen  1.453,16 €  69,19 € 

Erzieher /
Erzieherinnen  1.244,09 €  65,93 € 

Kinderpfl eger / 
Kinderpfl egerinnen  1.191,25 €  65,93 € 

 Vergütung ab 01.03.2010 

Grundvergütung  Verh.zuschl. 

Sozialarbeiter / 
Sozialpädagogen  1.470,60 €  69,19 € 

Erzieher /
Erzieherinnen  1.259,02 €  65,93 € 

Kinderpfl eger / 
Kinderpfl egerinnen  1.205,55 €  65,93 € 


